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Begrüßungsvortrag auf der 50. Bundesarbeitstagung in Wien-Schwechat 2007
Die 50. Bundesarbeitstagung - eine Zwischenbilanz

Um es gleich vorweg zu sagen: Wenn ich an den gestrigen Tag denke, die BAG in einem Schloss mit wunderschönen Räumlichkeiten und heute die Bundestagung in einem Saal mit hochgeschätzten Gästen und über 100 Kolleginnen und Kollegen, dann kann ich auf der 50. Jahrestagung der Bundesarbeitsgemeinschaft nur eine positive Bilanz ziehen, insbesondere auch deshalb, weil wir schon zum zweiten Mal Gast sein dürfen bei unseren Freunden in Österreich.

Keiner der 19 Teilnehmer an der 1. Tagung im Jahre 1958 in Butzbach hätte sich solch ein Bild von einer Tagung der gerade gegründeten Arbeitsgemeinschaft vorstellen können.  

Denn welcher Stellenwert hätte die Pädagogik überhaupt im bundesdeutschen Strafvollzug, und welche  Stellung nahm zu der Zeit der Lehrer im Strafvollzug ein? Welchen Einfluss hatte er auf die Vollzugsgestaltung? Wie sah sein Arbeitsplatz aus? Welche sächlichen Voraussetzungen waren vorhanden und welche Möglichkeiten hatte er, sich fortzubilden und sich fachlich auszutauschen?

Nur 78 Lehrer waren in der damaligen Bundesrepublik hauptamtlich im Strafvollzug tätig, und zwar überwiegend im Jugendvollzug. Vielerorts waren die Lehrer ganz auf sich gestellt, hatten keinen Kontakt zu Kollegen in anderen Anstalten, schon gar nicht in anderen Bundesländern und wussten häufig nicht einmal von deren Existenz. Je nach Neigung und eigenen Interessen versuchten sie, ihr Arbeitsgebiet selbst abzustecken und einen eigenen Wirkungskreis zu schaffen. Manche Kollegen hatten sich, um Reibereien mit anderen Diensten auszuweichen, in eine Nische zurückgezogen, widmeten sich ausschließlich der Gefangenenbücherei oder zogen sich in den Freizeitbereich zurück. Damit entsprachen sie durchaus dem in der damaligen Dienst- und Vollzugsordnung von 1961 festgelegten Aufgabenbereich des Lehrers, in der es unter anderem hieß: „Der Lehrer verwaltet in der Regel die Gefangenenbücherei und wirkt bei der Freizeitgestaltung und der Pflege der Musik und des Chorgesanges mit.“ Der Unterricht sollte in der Regel in der Freizeit der Gefangenen erteilt werden.

Auch im Jugendvollzug spielte der Unterricht nur am Rande des Vollzuges eine Rolle, wenngleich die Teilnahme am Unterricht für jeden Gefangenen im Jugendstrafvollzug Pflicht war. Das bedeutete aber auch für den Lehrer, dass er jeden Gefangenen in den Unterricht aufnehmen musste. Dazu ein Beispiel aus einer Jugendstrafanstalt Ende der fünfziger Jahre: Samstags war Unterrichtstag von 7.00 bis 12.00 Uhr. Diese Zeiten richteten sich nach dem Tagesablauf in der Anstalt. Die wöchentliche Arbeitszeit betrug damals für die Gefangenen und die Beamten 48 Stunden (7-Tage/Woche), und es bestand auch für den Lehrer damals Präsenzpflicht. Die Gefangenen rückten mit ihren Hockern aus den Zellen in den Unterrichtsraum, der auch als Freizeitraum genutzt wurde. Tische gab es nicht. Bei schriftlichen Aufgaben knieten die Gefangenen vor ihren Hockern. Da Kugelschreiber nicht im Besitz der Gefangenen sein durften – sie hätten für Tätowierungen missbraucht werden können – wurden Bleistifte ausgeteilt, die nach dem Unterricht wieder eingesammelt werden mussten. Das Gleiche galt für das Papier. Außer einigen veralteten Landkarten gab es keinerlei Lehr- oder Lernmittel. 

Die Klasse oder besser die Gruppe bestand aus 40 bis 60 Gefangenen. Es gab keine Differenzierung etwa nach Alter oder Vorbildung. Außerdem wechselte die Zusammensetzung ständig durch Verlegung, Zugang oder Entlassung der Gefangenen. Eineinhalb Stunden wurden Themen aus der Gemeinschafts- und Wirtschaftskunde besprochen sowie sogenannte lebenswichtige Fragen diskutiert. Dreimal am Vormittag wechselte die Gruppe. Damit war der Vorschrift Genüge getan. 

Dem Gefangenen wurde alles bis ins Detail vorgeschrieben. So hieß es in einer Hausordnung noch Anfang der sechziger Jahre über den Unterricht: „Du hast am Unterricht aktiv teilzunehmen und Deine Gedanken auf das jeweilige behandelte Thema zu richten. Wird Dir eine Frage oder Aufgabe gestellt, so ist sie vernünftig und sachlich zu beantworten. Schriftliche Übungen sind mit Sorgfalt anzufertigen und mit Namensangaben versehen abzugeben. Denke immer daran, dass auch der Unterricht als Ziel hat, Dir zu helfen und daran mitzuwirken, Deine Persönlichkeit in gutem Sinne zu entwickeln, auch wen Du altersmäßig über die gesetzliche Schulpflicht hinausgewachsen sein solltest.“ Über den Sinn oder gar den erzieherischen Wert dieser sogenannten Unterrichtsveranstaltungen braucht man kein Wort zu verlieren. Auf den Bundesarbeitstagungen der BAG wurde immer wieder auf diesen Missstand hingewiesen und Abhilfe gefordert.

Um noch einmal die damalige Situation deutlich zu machen und überhaupt den Stellenwert, den die Bildung der Gefangenen einnahm darzustellen, mag ein weiteres Beispiel angeführt werden: In den Fünfzigerjahren bestand die Beleuchtung einer Zelle lediglich aus einer 15-Watt-Glühbirne. Es bedurfte mehrerer Berichte und ausführlicher Begründungen durch den Lehrer, um den Austausch mit einer 40-Watt- Birne wenigstens für die Gefangenen zu erreichen, die sich in einer handwerklichen Ausbildung befanden. Beim Vergleich mit der heutigen Ausstattung einer Zelle ist das wohl unvorstellbar. Zur Zeit der Gründung der BAG - also in den Fünfzigerjahren des vorigen Jahrhunderts – glaubte man den Erziehungsaspekt im Jugendvollzug durch den sogenannten Stufenvollzug, der aus drei oder vier Stufen bestand, gerecht zu werden. So hieß es: „Der Stufenvollzug soll den jungen Gefangenen die Mittel an die Hand geben, sich durch eigene Betätigung selbst für ihr künftiges Leben stark zu machen. Dieses setzt zunächst voraus, dass sie sich Klarheit über ihre Lage schaffen, in die sie durch eigenes Versagen geraten sind. Deshalb wird der Anfangsvollzug in Stille und Zurückgezogenheit durchgeführt und schließt alles aus, was von obigem Ziel ablenken könnte.“ Das bedeutete während des dreimonatigen Anfangsvollzugs: Einzelhaft „zur Besinnung über die Lage“, ein Zugangsbrief, kein Besuch, außer zu Weihnachten kein Paketempfang, keine Vergünstigungen und Erleichterungen und eine schmucklose Einzelzelle. Das Aufrücken von einer Stufe zur nächsten setzte voraus, „dass innere und äußere Haltung des jungen Gefangenen erkennen lassen, durch Arbeit an sich selbst das Wollen des Jugendstrafvollzuges zu unterstützen.“ Erst nach und nach wurde der Verkehr mit der Außenwelt zugelassen und der Zugang zur Teilnahme an Feizeitveranstaltungen ermöglicht. Es handelte sich um einen sogenannten Vergünstigungsvollzug. Das mag genügen, um darzustellen, welchen Stellenwert die Pädagogik im Vollzug hatte und welchen Schwierigkeiten der Lehrer in einer Vollzugsanstalt ausgesetzt war. 

In dem ein oder anderen Bundesland gab es vereinzelt Fortbildungsveranstaltungen für Lehrer, die aber eher den Charakter einer Dienstbesprechung hatten. Unter diesen Voraussetzungen wurde bei einigen Lehrern der Wunsch immer stärker, Erfahrungen mit Kollegen auszutauschen, pädagogische Fragen zu besprechen und Anregungen für die eigenen Arbeit zu bekommen.

Im März 1958 fand in Schwäbisch Hall eine Tagung der Vollzugs- und besonderen Vollstreckungsleiter statt, an der auch einige Lehrer teilnahmen. Hier ergab sich die Gelegenheit, über die Probleme der Anstaltslehrer zu diskutieren und die Frage eines Zusammenschlusses auf Bundesebene zu erörtern. Schließlich fasste man den Entschluss, eine Organisation für Lehrer im Strafvollzug zu gründen. So trafen sich am 22./23 Oktober 1958 in Butzbach durch die Initiative des Oberlehrers Alfons Besenfelder aus Schwäbisch Hall zum ersten Mal 19 Lehrer aus sechs Bundesländern (BW, HE, HH, NDS, NRW und RP) und es wurde die Arbeitsgemeinschaft der Oberlehrer an Justizvollzugsanstalten in der Bundesrepublik Deutschland gegründet. Kollege Besenfelder wurde zum 1. Vorsitzenden gewählt und hatte diese Funktion bis 1970 inne. Schon auf der Gründungsversammlung wurden einige Punkte festgelegt, die bis heute Bestand haben. So wurde beschlossen, alljährlich eine Arbeitstagung in jeweils einem anderen Bundesland durchzuführen -  und zwar in der Woche von Christi Himmelfahrt -  um einzelnen Lehrern aus ihrer Isolation herauszuholen, sie mit den modernen Bestrebungen des Erziehungs- bzw. Behandlungsvollzuges bekannt zu machen und letztlich um Erfahrungen aus der Praxis auszutauschen. Diese Tagungen wurden in der Regel am Dienstort eines Lehrers ausgerichtet mit der Möglichkeit, die dortige Vollzugsanstalt zu besichtigen. Die Referate wurden zunächst in der eigenen Zeitschrift „Strafvollzug und Pädagogik“ veröffentlicht und ab 1975 in der „Zeitschrift für Strafvollzug und Straffälligenhilfe“, die in Zusammenarbeit mit der BAG von der Gesellschaft für Fortbildung der Strafvollzugsbediensteten e. V. herausgegeben wird und in deren Schriftleitung wir vertreten sind. 
Die Gründung der BAG wurde jedoch nicht überall begrüßt. Einige Ministerien und Verbände waren misstrauisch und befürchteten, dass sich eine neue Interessengemeinschaft gebildet hätte, um berufsständige und Besoldungsfragen durchzudrücken. Diese abweisende Haltung wurde schon bei der Gründungstagung deutlich, als den Teilnehmern von dem zuständigen Ministerium die Genehmigung versagt wurde, die in er Nähe liegende Jugendstrafanstalt zu besichtigen. 

So unterschiedlich die Meinungen Außenstehender über den Zusammenschluss der Lehrer waren, so verschieden waren auch die Anschauungen und Vorstellungen der einzelnen Lehrer über das Berufsbild und ihren Auftrag in den Anstalten. Die unterschiedlichen Auffassungen galt es demnach in den nächsten Jahren auf den Bundestagungen zu koordinieren, um nach außen geschlossen auftreten zu können. Nachdem zwölf Jahre auf den Bundesarbeitstagungen über diese Fragen diskutiert worden war und auch von den Vollzugsabteilungen der einzelnen Länderministerien keine Regelung der Aufgabengebiete zu erwarten war, gelang es schließlich 1971 auf der Bundestagung in Heilbronn erstmals, das Berufsbild des Lehrers im Strafvollzug zu erarbeiten und zu verabschieden. Hierin wurden das Dienstverhältnis und die Aufgabengebiete des Lehrers dargestellt. 

Um deutlich zu machen, dass der Lehrer nicht Lückenbüßer ist, sondern einen unverzichtbaren Platz bzw. Auftrag im erziehungs- und behandlungsorientierten Strafvollzug hat, wurde dem Aufgabenkatalog eine grundsätzliche Aussage vorangestellt: Da heißt es: „Der hauptamtliche Lehrer im Justizvollzug trägt durch Bildungsangebote und Förderung sozialer Lernprozesse dazu bei, dass der Gefangene in sozialer Verantwortung ein Leben ohne Straftaten führen kann. Die Ergebnisse der Persönlichkeitserforschung und die Grundsätze der Jugend- und Erwachsenenbildung werden berücksichtigt.

Die Aufgaben des Lehrers im Einzelfall ergeben sich aus der Struktur und besonderen Aufgabenstellung der jeweiligen Anstalt.“ 

Um noch einmal klar herauszustellen, welche Ansicht über die Aufgabe des Lehrers dagegen in einem Ministerium vertreten wurde, möchte ich auf das Grußwort eines Ministerialdirigenten auf der Bundestagung 1960 zurückkommen. Er äußerte damals, statt von Erziehungsvollzug solle man lieber vom Besserungsvollzug sprechen. In erster Linie sei die Strafe Vergeltung durch Entzug der Freiheit. An dem Gefangenen liege es vor allem, die Strafe als Buße auf sich zu nehmen und an sich selber zu arbeiten. Ihm dabei zu helfen sei eine der wichtigsten Aufgeben des Oberlehrers. Die Begriffe „Schuld“, „Sühne“ und „Abschreckung“ seinen vorrangig und dürften nicht von dem Begriff „Erziehungsvollzug“ überdeckt werden.

Nun, meine sehr verehrten Damen und Herren, 46 Jahre später befürchte ich, diesen Gedanken von Schuld und Sühne wieder zu erkennen, heißt es doch in einer Stellungnahme des letzten (vierten) Entwurfs einen Jugendstrafvollzugsgesetzes aus ministeriellem Munde: „Bei allen Resozialisierungsmaßnahmen darf nicht vergessen werden, dass es sich um den Vollzug von Strafe handelt.“ Es wird auch ausdrücklich darauf hingewiesen, dass auf das Disziplinierungsmittel des Arrestes nicht verzichtet werden darf. Dabei erinnere ich mich an die Ausgestaltung dieses sogenannten Erziehungsmittels vor 50 Jahren. In der Arrestzelle befand sich eine Gitterzelle. Verschärft wurde der Arrest durch Entziehung des Bettlagers und Schmälerung der Kost (außer an jedem dritten Tag). Zudem war ein Gespräch mit dem Arrestanten nicht erlaubt. Die Weigerung eines Gefangenen, sich die Haare auf eine bestimmte Länge bzw. Kürze („Käschen“) schneidern zu lassen, wurde z. B. in einer Anstalt mit einigen Tagen Arrest bestraft. Eine solche „Besenkammerpädagogik“ kann doch wohl heute nicht mehr gewünscht sein! – Ich habe übrigens über mehr als dreißig Jahre keine Arreststrafe ausgesprochen. Dadurch wurden Sicherheit und Ordnung (zwei Begriffe mit denen über viele Jahre Anordnungen begründet wurden und werden) in der Anstalt in keiner Weise beeinträchtigt. 

Die Jahrestagungen dienten – wie es die Satzung vorsieht – der Fortbildung der Lehrer, und sie befassten sich mit der Entwicklung neuer Formen des Vollzuges, wobei Wissenschaft und Praxis in gleicher Weise ihre Bedeutung fanden. Immer wieder hat sich die BAG mit Fragen der Pädagogik auseinandergesetzt, mit allgemeiner und beruflicher Bildung, mit musischer Bildung und Freizeitgestaltung, mit der Methodik der Erwachsenenbildung, der Mitarbeit der Gefangenen, dem sozialen Lernen und dabei praxisnah und realistisch neben der Erziehung und Behandlung die notwendige Sicherheit nicht außer acht gelassen. Immer konnten namhafte Referenten aus den Kreisen der Universitäten und Hochschulen, der Politik und der Praxis gewonnen werden. Aber auch die Mitarbeit und die Erfahrungen der Kolleginnen und Kollegen waren gefragt und kamen in den Arbeitsgruppen sowie in der Vorstellung von Projekten aus dem pädagogischen Alltag zur Geltung.

Nach und nach wurden über die Grenzen der Bundesrepublik hinaus die Bundestagungen genutzt, um Einblick in den Vollzug der Nachbarländer zu gewinnen. Schon 1963, während der Tagung in Saarbrücken und Zweibrücken, erfolgte eine Besichtigung der Jugendstrafanstalt Dreiborn in Luxemburg. 1969 referierte  Dr. Sluga aus Wien über die Gruppenbehandlung im Strafvollzug. 1972 informierte in Lübeck Fleming Skadhauge aus Kopenhagen über Untersuchungen des Unterrichts im dänischen Strafvollzug. 1977 in Vechta teilte er die Erfahrungen mit, die im dänischen Vollzug mit der Mitwirkung und der Mitverantwortung Gefangener gemacht waren, und Herr Besier vom  niederländischen Justizministerium berichtete über die dortigen Feststellungen. 1983 in Saarlouis  hieß das Tagungsthema „Pädagogik im Strafvollzug – international“, und neben den Referenten namhafter Vertreter des Vollzuges aus Frankreich, Luxemburg, Österreich und der Bundesrepublik erfolgte auch der Besuch der Anstalt in Oermingen/Frankreich. Am längsten und intensivsten und in vielen Fällen auch freundschaftlich besteht jedoch der Kontakt zu Vertretern des österreichischen Strafvollzugs. Schon 1982 nahmen an der Tagung in Straubing der Sektionsleiter im Bundesministerium für Justiz, Wien, Herr Generalanwalt Dr. Mann und Herr Oberschulrat Bober teil und seit vielen Jahren Herr Ltd. Staatsanwalt Dr. Gödl und weitere Mitarbeiter, die natürlich auch heute  anwesend sind; d. h. 25 Jahre Treue zur  BAG und aktive Mitarbeit auf den Jahrestagungen. So bot es sich an, 1993 der Einladung nach Wels/Österreich zu folgen. Die Tagung stand unter dem Thema „Bildungsarbeit im Strafvollzug  grenzübergreifend“. Um diplomatische Verwicklungen zu vermeiden, möchte ich jedoch feststellen, dass diese Ortswahl nicht getroffen wurde auf der Grundlage des Beschlusses in der Gründungsversammlung, jedes Jahr in ein anderes Bundland zu gehen. Wir hatten dort die Möglichkeit, neben dem eindrucksvollen Besuch der Strafanstalt in Stein an der Donau durch Referate Einblicke zu erhalten in den österreichischen, ungarischen und slowakischen Strafvollzug. Allen Teilnehmern wird diese Tagung unvergesslich sein. 

Ein ganz besonderes Anliegen der BAG war es, Lehrerinnen und Lehrern, die neu in den Anstaltsdienst traten, in ihre Aufgaben einzuführen. Jahrelang versuchte die BAG vergeblich, über die Ministerien eine berufliche und spezielle Einführung der Kolleginnen und Kollegen in das ihnen völlig fremde Aufgabengebiet zu erreichen. Keiner war nämlich auf die pädagogischen Besonderheiten und noch weniger auf die oft hemmend wirkende Organisation in den Anstalten und die vorschriftenreiche Verwaltung vorbereitet. Der häufig einzige Lehrer in der Anstalt wurde nach seiner Einstellung bestenfalls einige Wochen in einer anderen Anstalt durch den dortigen Kollegen mit dem Anstaltsleben vertraut gemacht. Dann wurde er auf seinem Arbeitsplatz allein gelassen, den er sich nicht selten noch erst erarbeiten musste.
Im Jahre 1976 gelang es schließlich der BAG, beim Bundeshilfswerk für Strafffällige e. V. finanzielle Unterstützung zu erhalten und einwöchige Grundseminare für diese im Vollzug jungen Lehrkräfte durchzuführen, zunächst in Bad Godesberg im Ludwig-Clostermann-Haus, dann in der Familienfortbildungsstätte Oberreifenberg und schließlich bis heute in der Bildungsstätte der Jugendanstalt Hameln. Das Interesse an diesen fast jedes Jahr stattfindenden Seminaren ist sehr groß, und bisher nahmen circa 400 junge Kolleginnen and Kollegen daran teil, die meisten von Ihnen, liebe Kolleginnen und Kollegen, wohl auch. Dadurch wird die Notwendigkeit dieser Einrichtung meines Erachtens eindrucksvoll bestätigt.
Zu allen Bundestagungen wurden die Medien, Justizministerien sowie Vertreter der politischen Parteien aus den Ländern, Städten und Behörden eingeladen und Kontakte zu anderen Verbänden hergestellt. So wurde versucht, durch sachliche und fachkompetente Überzeugungsarbeit der Pädagogik im Strafvollzug auch außerhalb der Gefängnisse  Gehör zu verschaffen. Auch durch die Veröffentlichung der Protokolle und Referate von den Bundestagungen in der Zeitschrift für Strafvollzug und Straffälligenhilfe wurden die Tagungen und die BAG selbst immer bekannter und wohl auch attraktiv für immer mehr Kolleginnen und Kollegen. So stieg die Zahl der Mitglieder mit dem Anwachsen der Planstellen ständig an. Waren es 1958, wie schon erwähnt, nur 19 Teilnehmer an der Gründungsversammlung, so haben sich zur Zeit 240 Pädagogen in der BAG zusammen gefunden. Entsprechend entwickelte sich auch die Zahl der Teilnehmer an den Bundesarbeitstagungen, die bis zu 130 anstieg.

Aber auch den behördlichen Stellen blieb das Wirken der BAG nicht verborgen und fand Beachtung beziehungsweise, Anerkennung. Die Aussagen der BAG zu Entwicklungen im Strafvollzug waren gefragt. Beispielsweise wurde 1976 der damalige Vorsitzende durch den Bundesminister der Justiz als ordentliches Mitglied und einziger Pädagoge in die Jugendstrafvollzugskommission berufen, die ein Jugendstrafvollzugsgesetz vorbereiten sollte. Der Schlussbericht wurde 1979 vorgelegt. Bedauernswerterweise kam das Gesetzgebungsverfahren bislang über mehrere Referentenentwürfe nicht hinaus. Nach der Föderalismusreform liegt es jetzt in der Hand der Bundesländer. Darauf wird der erste Vorsitzende sicher noch weiter eingehen. 
Die Lehrer waren, wie ich eingangs erwähnte, die ersten Bediensteten einer Fachrichtung, die sich bundesweit zusammengeschlossen haben. Damit waren sie offenbar Vorbild für die Gründung anderer Personenvereinigungen ähnlicher Art, wie sich das für Pädagogen ja auch gehört. Die BAG hat sich in vergangenen 49 Jahren nie gesehen als eine Vereinigung, die darauf abzielte, für ihre Mitglieder besondere Vorrechte zu erringen, finanzielle Vorteile zu erwirken oder gewerkschaftliche Ziele zu erreichen. Sie war vielmehr immer darauf bedacht, sich aus allen direkten gewerkschaftlichen und parteipolitischen Ideen und Strömungen herauszuhalten. Es ging und geht auch heute noch darum, der Pädagogik im Strafvollzug den gebührenden Platz zu verschaffen und den im Strafvollzug untergebrachten Menschen in den Vordergrund zu stellen. Aufgabe der BAG ist es daher, auch auf den Bundesarbeitstagungen deutlich zu machen, dass der gesetzlich vorgegebene und damit verpflichtende Auftrag der Behandlung und Erziehung nicht ohne Pädagogik, d. h. folglich auch nicht ohne eine entsprechende Zahl von Lehrerinnen und Lehrern erfüllt werden kann. 
In der heutigen Zeit der leeren Kassen und sparsamen Haushaltsführung – darauf wird im Übrigen schon seit fünfzig Jahren in regelmäßigen Abständen hingewiesen – werden immer neue Arbeitsgruppen eingerichtet, die Aufgabenkritik üben, Konferenzsysteme erdenken und Organisationsstatute erarbeiten. Wirtschaftlichkeit, Controlling ist gefragt. Wo aber sind die Arbeitsgruppen, die sich mit Fragen der Erziehung und Behandlung auseinandersetzen oder ganz einfach ausgedrückt, die sich mit dem Gefangenen befassen, der ja eigentlich im Mittelpunkt stehen soll. Sind wir, die Pädagogen, nicht aufgerufen, darauf mit allem Nachdruck hinzuweisen und den Blick auf das Wesentliche zu richten - auf den Menschen im Vollzug? Darin liegt meines Erachtens eine Herausforderung für die BAG und für jedes einzelne Mitglied!

Ich habe eingangs von einer politischen Bilanz gesprochen und will damit auch schließen. Wenn man die Ausstattung der Justizvollzugsanstalten von heute unter dem Gesichtspunk t der Pädagogik vergleicht mit der vor fast 50 Jahren, so muss man bei aller möglichen Kritik eine kaum zu erwartende positive Entwicklung feststellen. Zur Larmoyanz besteht jedenfalls kein Anlass! Das bezieht sich sowohl auf die sächlichen als auch personellen Voraussetzungen. Der Einsatz modernster technischer Unterrichtsmittel ist zur Selbstverständlichkeit geworden. Aber auch die personelle Ausstattung hat sich vervielfacht.  Die Zahl der Planstellen für Lehrerinnen und Lehrer in der BRD im Vergleich zum Zeitpunkt der Gründung der BAG im Jahre 1958 (78), hat sich mehr als verfünffacht.

Aus dem „orgelspielenden“ vereinsamten Lehrer in der Justizvollzugsanstalt ist ein Pädagoge geworden, der nicht nur Gefangene und Beamte in der Aus- und Fortbildung unterrichtet, sondern der die Möglichkeit hat, entscheidenden pädagogischen Einfluss auf die Ausrichtung des Justizvollzuges auszuüben etwa als Bildungsberater, Schulleiter, Vollzugsleiter und Abteilungsleiter, Anstaltsleiter oder Leiter einer Vollzugsakademie. Wenn - heute wieder einmal - der Begriff „Erziehung“ nicht mehr für zeitgemäß gehalten wird und man ihn durch „Förderung“ glaubt ersetzen zu müssen, so dürfte für den Lehrer im Justizvollzug - in welcher Position er sich auch befinden mag - aber die Aussage Pestalozzis weiterhin gelten:
„Erziehung ist gelebtes Beispiel!“
